
Freiheitsstrafen ausgesprochen, die der Angeklagte ver
büßt hat. Zuletzt wurde gegen ihn am 31. August 1972 
wegen vorsätzlicher Körperverletzung durch Strafbefehl 
eine Geldstrafe von 250 M ausgesprochen. Allein diese 
Fakten weisen darauf hin, daß er hinsichtlich der Selbst
beherrschung labil ist, immer wieder gewalttätig wurde 
und unbelehrbar ist.
Das Kreisgericht hätte mithin erkennen müssen, daß 
der Zusammenhang zwischen der zur Aburteilung ste
henden Straftat und den Vortaten genau geprüft werden 
muß, um das Ausmaß der strafrechtlichen Schuld des 
Angeklagten beurteilen zu können. Ohne diese Feststel
lungen ist demnach eine richtige Strafzumessung nicht 
möglich, wenngleich die vorliegenden Fakten bereits 
schon jetzt den Schluß erlauben, daß eine Geldstrafe 
nicht geeignet ist, den Erziehungsprozeß des Angeklag
ten nachdrücklich positiv zu beeinflussen, ihm Achtung 
vor dem Gesetz anzuerziehen und somit den Schutz der 
Bürger vor derartigen körperlichen Angriffen zu ge
währleisten.
Würde sich herausstellen, daß die Straftat des Ange
klagten Ausdruck hartnäckiger Unbelehrbarkeit ist, 
kann nur eine Freiheitsstrafe die erforderliche Maß
nahme sein. Außerdem wäre dann zu prüfen, ob Wie
dereingliederungsmaßnahmen gemäß § 47 StGB fest
gelegt werden müssen. Der Senat hat schon in seiner 
Entscheidung vom 2. August 1973 — 5 Zst 6/73 — (NJ 1973 
S. 647) darauf hingewiesen, daß unter Disziplinlosigkeit 
bei der Wiedereingliederung Vorbestrafter als Voraus
setzung für die Anwendung des § 47 StGB das Entgegen
wirken des Täters gegen die gesellschaftlichen Bemü
hungen, ihn von schädlichen Lebensgewohnheiten zu 
lösen, zu verstehen ist.
Eine Verurteilung auf Bewährung, möglicherweise mit 
einer zusätzlichen Geldstrafe, könnte nur ausnahms
weise in Betracht gezogen werden, wenn das Verhalten 
des Angeklagten an seinem Arbeitsplatz sowie im 
Wohngebiet nach seiner letzten Bestrafung zeigt, daß 
er sehr gründliche Bemühungen unternommen hat, seine 
Lebensweise und seine Einstellungen zu ändern, und 
wenn die letzte Straftat, an diesen Anstrengungen ge
messen, aus dem Rahmen fällt. Solche Umstände sind 
bisher nicht geprüft worden; auch dies wird nachzu
holen sein. Zugleich müßten Feststellungen über die 
Möglichkeit kollektiver Erziehung getroffen werden. 
Alle diese Voraussetzungen für eine richtige Beurteilung 
der Straftat und eine richtige Strafe konnten im Straf
befehlsverfahren nicht geprüft werden, weshalb das 
Kreisgericht die Sache an den Staatsanwalt hätte zu
rückgeben müssen.

§§61, 39 Abs. 2, 161 StGB; OG-Beschluß zur Erhöhung 
der Wirksamkeit der Rechtsprechung bei Straftaten 
gegen das sozialistische Eigentum vom 3. Oktober 1973 
(NJ-Beilage 6/73 zu Heft 22).
Zur Strafzumessung bei vielfachem Handeln i. S. der 
Ziff. I 5 Abs. 2 des OG-Beschlusses zur Erhöhung der 
Wirksamkeit bei Straftaten gegen das sozialistische 
Eigentum vom 3. Oktober 1973 (hier; bei vielfach be
gangenen Diebstahlshandlungen, die unter Beachtung 
der Schadenshöhe, der relativ geringen Tatintensität und 
der nicht besonders erschwerenden Beweggründe nicht 
als schwerwiegende Mißachtung gesellschaftlicher Dis
ziplin i. S. des § 39 Abs. 2 StGB zu beurteilen sind).
OG, Urteil vom 9. Mai 1974 - 2 Zst 21/74.

Die Angeklagten waren als Mitarbeiter der Deutschen 
Reichsbahn auf dem Bahnhof G. tätig, und zwar der 
Angeklagte R. als Rangierleiter, die Angeklagten

S. und D. als Zugabfertigerinnen. Von 1971 bis 
Mitte 1973 entwendeten die Angeklagten aus 
ungenügend gesicherten Waggons und aus Beständen, 
die im Bereich des Bahnhofs lagerten, Gegenstände 
der verschiedensten Art. Sie handelten sowohl als 
Alleintäter als auch gemeinschaftlich, teilweise mit an
deren in gleicher Sache Verurteilten.
Der Angeklagte R. entnahm aus Kesselwagen Sprit 
bzw. Benzin im Wert von 476 M, mehrere Kanister im 
Gesamtwert von 104,10 M und 10 Dosen Kaffee im Wert 
von 300 M. Gemeinsam mit der Verurteilten Re. ent
wendete er drei Wintermäntel im Gesamtwert von 
600 M und 12 Pakete Würfelzucker im Wert von 12 M. 
Insgesamt verursachte er einen Schaden von 
1 490,30 M.
Die Angeklagte S. entwendete Sprit im Wert von 52 M, 
sowie gemeinsam mit der Verurteilten Re. zwei Kaffee
service und Babywolle im Gesamtwert von 134 M, ge
meinsam mit dem Verurteilten H. Strumpfhosen und 
Wildlederschuhe im Wert von 226 M und gemeinsam 
mit der Angeklagten D. Wolle im Wert von 602 M. 
Insgesamt schädigte die Angeklagte S. das sozialistische 
Eigentum um 1 014 M. Ferner nahm sie von dem An
geklagten R. Kaffee im Wert von 240 M entgegen, ob
wohl sie wußte, daß dieser gestohlen worden war.
Die Angeklagte D. entnahm aus unverschlossenen 
Waggons gemeinsam mit der Angeklagten S. Wolle im 
Wert von 602 M, gemeinsam mit der Verurteilten Re. 
und dem Angeklagten R. drei Wintermäntel im Ge
samtwert von 600 M und gemeinsam mit der Verurteil
ten Re. zwei Reisetaschen und ein Steppfederbett im 
Gesamtwert von 230 M. Insgesamt schädigte die Ange
klagte D. das sozialistische Eigentum um 1 432 M.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten R. wegen Vergehens des 
mehrfachen, teils gemeinschaftlichen Diebstahls sozia
listischen Eigentums (§§ 158, 161 StGB) zu einer Frei
heitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Auf die 
Berufung setzte das Bezirksgericht die Strafe auf zehn 
Monate herab.
Die Angeklagte S. wurde wegen Vergehens des mehr
fachen, teils gemeinschaftlichen Diebstahls sozialisti
schen Eigentums und wegen Hehlerei (§§ 158, 161, 234 
StGB) zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten und 
die Angeklagte D. wegen Vergehens des mehrfachen 
gemeinschaftlichen Diebstahls sozialistischen Eigen
tums (§§ 158, 161 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 
acht Monaten verurteilt.
Gegen diese Verurteilungen richtet sich der zugunsten 
der Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Präsi
denten des Obersten Gerichts, mit dem Verurteilung auf 
Bewährung angestrebt wird. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die Instanzgerichte haben die Verurteilung zu Freiheits
strafen im wesentlichen damit begründet, daß die An
geklagten vielfach gehandelt haben, wodurch sich der 
Grad der Schuld im besonderen Maße erhöhe.
Richtig ist — und darauf weist der Beschluß des Ple
nums des Obersten Gerichts vom 3. Oktober 1973 (NJ- 
Beilage 6/73 zu Heft 22) in Ziff. I 5 hin —, daß bei Schä
den unter 3 000 M Freiheitsstrafen dann angewandt 
werden können, wenn der Täter z. B. „vielfach“ han
delte. Ausgehend von der grundlegenden Forderung, 
streng darauf zu achten, daß Strafart und Strafmaß in 
jedem Fall entsprechend dem Maß der individuellen 
Verantwortlichkeit und den Grundsätzen der sozialisti
schen Gerechtigkeit (§§ 61, 39 Abs. 2 StGB) festzulegen 
sind, gibt der Beschluß mit der beispielhaften Aufzäh
lung erschwerender Umstände (vielfach, raffiniert, 
rücksichtslos) eine generelle Orientierung, wann Frei
heitsstrafen auch bei geringeren materiellen Schäden 
am Platze sein können.
Daraus darf aber nicht geschlossen werden, daß schon 
immer dann, wenn ein Täter unter diesen Umständen 
handelte, eine schwerwiegende Mißachtung der gesell-
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